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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1968

Norm

ZPO §514 B

ZPO §524 Abs2

Rechtssatz

Dem Verp7ichteten fehlt das rechtliche Interesse an der Bekämpfung der rekursgerichtlichen Beseitigung der seitens

des Exekutionsbewilligungsgerichtes erfolgten Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung an den Rekurs des

Verpflichteten gegen die Exekutionsbewilligung, sobald diesem Rekurs nicht Folge gegeben wurde.
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